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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.2001

Norm

StPO aF §79 Abs2

StPO §79 Abs4

Rechtssatz

Dem in Abwesenheit Verurteilten muss - unabhängig von einer Rechtsmittelerklärung und Rechtsmittelausführung

seines Verteidigers - die nur mittels Zustellung des Abwesenheitsurteils zu seinen eigenen Handen gesicherte

Möglichkeit eines Einspruchs o:enstehen, um allenfalls vorbringen zu können, dass ihm die Vorladung zur

Hauptverhandlung nicht gehörig zugestellt oder dass er von der Teilnahme an der Hauptverhandlung durch ein

unabwendbares Hindernis abgehalten wurde.
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